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und Gesundheitsschutzes betraut. Tägliche Baustellenbe-

gehungen und wöchentliche Besprechungen erhöhen das 

Sicherheitsniveau zusätzlich. Sorge wird auch dafür getra-

gen, dass die Mitarbeiter zum Beispiel frei ihrer jeweiligen 

Religion nachgehen können. So befindet sich auf der Bau-

stelle unter anderem eine Moschee. 

Fairer Umgang mit Partnern und Nachunternehmern  
Bei HOCHTIEF wird Fairness im Umgang miteinander 

großgeschrieben. Darum ist Ehrlichkeit im Wettbewerb für 

uns verbindlich – bei allen Ausschreibungen, an denen wir 

uns beteiligen, sowie in laufenden Geschäftsbeziehungen. 

Objektivität und Transparenz bestimmen die Auftragsvergabe. 

Auch für unsere Nachunternehmer gilt der hohe Standard, 

dem wir uns mit unserem Code of Conduct verschrieben 

haben. Darum gibt es bei HOCHTIEF einen eigens für Nach-

unternehmer formulierten Code of Conduct, der über un-

ser Lieferantenportal verfügbar ist. HOCHTIEF arbeitet 

nur mit Partnern zusammen, die die ethischen, ökologi-

schen und sozialen Anforderungen akzeptieren und ihrer-

seits auf die Einhaltung bei ihren Nachunternehmern so-

wie Lieferanten hinwirken. Darum behalten wir uns vor, 

jederzeit und unangekündigt die Einhaltung dieses Verhal-

tenskodexes zu überprüfen oder von Unabhängigen überprü-

fen zu lassen.

Wir setzen uns zudem gezielt dafür ein, Diversität zu för-

dern: Turner zum Beispiel vergibt darum seit Jahren aktiv 

Aufträge an Unternehmen, die Frauen oder Angehörige 

von Minderheiten führen. Seit 1979 wurden auf der Basis sol-

cher Partnerschaften Projekte im Wert von zirka 9,8 Mrd. 

Euro realisiert. Turner wurde für sein Engagement, diese 

Unternehmen zu fördern, bereits mit mehr als 100 Preisen 

ausgezeichnet.* 

Interne Sonderregelungen, etwa zu Kundenveranstaltun-

gen, aber auch zu internen Festen und Feiern, stellen bei 

HOCHTIEF sicher, dass wir uns verbindlich in einem für 

solche Veranstaltungen angemessenen Rahmen bewegen. 

Das gilt auch für Geschenke an unsere Kunden und Part-

ner, die festgelegte Limits nicht überschreiten dürfen. Um-

gekehrt dürfen auch HOCHTIEF-Mitarbeiter Geschenke 

nur bis zum klar definierten Wert von 50 Euro annehmen. 

Datenschutz wird großgeschrieben 
Der Datenschutz ist ebenfalls Teil unseres Code of Con-

duct: Intern gegenüber unseren Mitarbeitern, aber auch 

gegenüber unseren Geschäftspartnern und Kunden haben 

wir uns verpflichtet, die Persönlichkeitsrechte besonders zu 

beachten und Daten zu schützen. Der Datenschutz soll den 

Einzelnen davor bewahren, dass er in seinem Recht beein-

trächtigt wird, über den Umgang mit seinen personenbezo-

genen Daten selbst zu bestimmen.  

Integrer Arbeitgeber  
Allen Mitarbeitern gegenüber versteht sich HOCHTIEF als 

verantwortungsvoller, integrer Arbeitgeber – auch über die 

aktuelle Gesetzgebung, etwa das Allgemeine Gleichbe-

handlungsgesetz, hinaus. Wir fördern bewusst eine Kultur 

der Diversität und Offenheit. Teamarbeit steht für uns im 

Zentrum aller Aktivitäten – so ist es auch in den internen 

Leitlinien festgeschrieben. Die Gesellschaft Ngarda Civil & 

Mining, eine Beteiligung von Leighton Contractors, unter-

stützt es beispielsweise, Aborigines in Australien einzustel-

len: Die Hälfte der etwa 380 Mitarbeiter sind inzwischen  

Aborigines.

Alle HOCHTIEF-Gesellschaften setzen darauf, dass auch 

unsere Mitarbeiter Partnerschaftlichkeit und Verantwor-

tung in den Fokus stellen. So sind alle HOCHTIEFler expli-

zit gefordert, mit den Ressourcen des Unternehmens ver-

antwortungsvoll umzugehen.  

Eintreten für Transparenz und Antikorruption 
Mit unserer Mitgliedschaft bei Transparency International  

haben wir schon 1999 ein Zeichen für Transparenz und 

gegen Korruption gesetzt. In dem Verein ist HOCHTIEF als 

einziger deutscher Baudienstleister Mitglied. Auch im 2007 

gegründeten Netzwerk Compliance  sind wir aktiv. Zu-

dem ist HOCHTIEF Mitglied der Partnering Against Corrup-

tion Initiative des Weltwirtschaftsforums. 

In Berlin nehmen wir über unseren Bereich Politik und Ver-

bände am politischen Tagesgeschehen teil. Zudem werden 

unsere Interessen über Branchenverbände, wie etwa den 

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie oder den Bun-

desverband der Deutschen Industrie, vertreten. HOCHTIEF 

leistet grundsätzlich keine Spenden an politische Parteien 

oder Politiker. Wir arbeiten offen und korrekt mit allen für 

unsere Projekte zuständigen Behörden zusammen. 

Nachhaltiges Risikomanagement  
Bei HOCHTIEF sorgt ein umfangreiches Managementsys-

tem dafür, Verantwortlichkeiten klar zu regeln und Aufga-

ben zu steuern. Ein zentrales Moment ist dabei ein aktives 

Risikomanagement.  Dazu zählen bei HOCHTIEF nicht 

nur alle organisatorischen Instrumente und Prozesse, mit 

deren Hilfe wir Risiken frühzeitig identifizieren – seine Auf-

gabe ist es auch, geeignete Gegenmaßnahmen für Risiken 

zu entwickeln und zu realisieren. Dazu werden beispielsweise 

Projekte schon vor Vertragsabschluss auf mögliche Gefah-

www.hochtief.de/ 
einkauf

*Weitere Informationen 
finden Sie auf den Seiten  
60 und 73.

www.transparency.de

www.netzwerk- 
compliance.de

www.weforum.org

www.hochtief.de/ 
risikomanagement

Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen
Aktiver Klimaschutz
Ressourcenschutz
Attraktive Arbeitswelt
Gesellschaftliches Engagement
Compliance und Ethikmanagement
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4. Holding-Vorstand
berät und verabschiedet den  
Risikobericht

1. Unternehmensbereiche/Zentralabteilungen
erfassen und erläutern ihre jeweiligen Risiken

2. Zentralabteilung Controlling
systematisiert die Risiken und stellt die  
vorläufige Risikosituation zusammen

3. Risikosteuerungskreis
bewertet die Risiken in der vorläufigen  
Risikosituation

Formaler Ablauf des Risikomanagements
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ren bezüglich der Arbeitssicherheit sowie des Umweltschut-

zes analysiert. Unser konzernübergreifendes Risikofrüher-

kennungssystem ist integraler Bestandteil des Planungs-, 

Steuerungs- und Berichtssystems. Damit gewährleisten wir, 

dass alle wesentlichen Risiken regelmäßig erhoben, bewertet 

und kommuniziert werden. Die daraus abgeleiteten Aktivitä-

ten der Risikosteuerung sind wesentliche Voraussetzungen, 

um den anhaltenden Erfolg von HOCHTIEF abzusichern. 

Für den Fall plötzlich eintretender Krisen haben wir bei 

HOCHTIEF ein Krisenmanagementsystem etabliert: Das 

Kriseninformationssystem wurde zur Krisenmeldung und 

-bewältigung eingeführt. Es definiert wesentliche Verant-

wortlichkeiten und Abläufe im Falle einer Krise. Alle Mitarbeiter 

haben die Nummer der Krisenhotline erhalten – in zahlrei-

chen Einheiten wurde sie zusätzlich als Telefonaufkleber 

verteilt. Die international geschaltete Krisenhotline wurde 

bereits mehrfach von Mitarbeitern genutzt. Der so ausgelöste 

Prozess hat dazu beigetragen, Krisen zu verhindern oder 

im frühen Stadium zu bekämpfen. Aus Datenschutzgründen 

werden diese Meldungen von Mitarbeitern nicht veröffentlicht. 

Offene Informationskultur bei HOCHTIEF  
Höchste Transparenz ist auch unser Anspruch im Umgang 

mit unseren Stakeholdern. Offene, frühzeitige Information 

ist die Grundlage unserer Anspruchsgruppen, um sich ein 

Bild vom Unternehmen zu machen und Entscheidungen zu 

treffen. Deren Erwartungen wollen wir aktiv erfüllen.

Wir informieren Journalisten – die HOCHTIEF über die Me-

dien in der Öffentlichkeit darstellen – regelmäßig, zeitnah 

und offen über das Unternehmensgeschehen. Dies ge-

schieht auf Anfrage, aber auch durch regelmäßige Veran-

staltungen wie etwa die Bilanz- oder andere Pressekonfe-

renzen sowie Hintergrundgespräche. Wir stellen den 

Medien notwendige Informationen zur Verfügung. Das gilt 

ebenso für Analysten, die unser Unternehmen beobachten 

und bewerten: Spezifisch aufbereitete, aktuelle Unterneh-

mensinformationen sind stets auf unserer Internetseite ab-

rufbar. Unser Investor-Relations-Team sowie der Vorstand 

stehen auch in individuellen Analystengesprächen Rede 

und Antwort. Zudem sorgen wir durch regelmäßige Road

shows sowie Telefonkonferenzen für Transparenz. Allein 

2008 haben wir bei 26 Roadshows und elf Investoren- und 

Analystenkonferenzen unsere Strategie erläutert. Zudem 

gibt es gesonderte Veranstaltungen für Kleinanleger, an de-

nen wir uns beteiligen. 

Um allen Interessierten Zugang zu den bei den Konferen-

zen ausgetauschten Informationen über HOCHTIEF zu ver-

schaffen, ist stets ein Mitschnitt der aktuellen Vorträge und 

Frage-und-Antwort-Sessions der Telefonkonferenzen auf 

den Investor-Relations-Seiten des Unternehmens im Inter-

net abrufbar. Unsere Hauptversammlung und die Bilanzpres-

sekonferenzen werden bereits seit vielen Jahren live im In-

ternet übertragen, um den Aktionären umfassende 

Information zu ermöglichen. Neben vielen Auszeichnungen 

für hervorragende Kommunikation erhielten wir für den 

Geschäftsbericht 2008 „Platin“ von der „League of Ameri-

can Communications Professionals“, einem renommierten 

amerikanischen Public-Relations-Verband.

Offener Dialog: Bei der Bi-
lanzpressekonferenz steht 
der HOCHTIEF-Vorstand 
den Journalisten Rede und 
Antwort (Bild links).

Aktionärstreffen: Bei der 
Hauptversammlung infor-
mieren sich die Aktionäre 
umfassend über ihr Unter-
nehmen.
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Ziel Aktivitäten 2009 bis 2011 Status September 2009

Förderung der Kenntnis und 
Umsetzung des Code of 
Conduct

Code-of-Conduct-Schulung als Baustein in 
bestehende Seminare des Weiterbildungspro-
gramms und Führungskräfteseminare integrie-
ren

E-learning-Tool verpflichtend für alle 
Führungskräfte eingeführt, 95% der 
Führungskräfte haben Schulung und 
Prüfung absolviert

Schulungsinhalte um potenzielle Compliance-
Risiken ergänzen

bereits integrierte Inhalte: illegale Ar-
beitnehmerüberlassung, Lohndum-
ping, Scheinselbstständigkeit

Code of Conduct um die Prinzipien des Global 
Compacts ergänzen

Konzeptphase

wesentliche regionale Compliance-Risiken in 
die Konzernrevision integrieren

Pilotprojekt in Katar durchgeführt

nachhaltiges Handeln und 
ethisches Bewusstsein 
auch bei Nachunterneh-
mern und Joint-Venture-
Partnern fördern und for-
dern

Verhaltensrichtlinie (Code of Conduct) für 
Nachunternehmer und Lieferanten in das 
Präqualifizierungssystem integrieren 

2000 Nachunternehmer/Lieferanten 
präqualifiziert

Erläuterungen des Code of Conduct für Nach-
unternehmer und Lieferanten in Form einer 
Broschüre erstellen

Entwurf erstellt

Selbstauskunft auf Basis des Code of Conduct  
für Joint-Venture-Partner einführen

Konzeptphase

Ausbau der Compliance-
Organisation

Berichtswesen der Compliance-Organisation 
vereinheitlichen und weiterentwickeln

Standardberichtskriterien in 
Bearbeitung

Unser übergeordnetes Z ie l :
Wir wol len Standards für Geschäf tseth ik setzen und wenden d iese mit a l ler Kraf t an .

Compliance und Ethikmanagement

hohes Risiko  
4 >= CPI > 2

sehr hohes Risiko  
CPI <= 2

mittleres Risiko  
6 >= CPI > 4

geringes Risiko 
8 >= CPI > 6

sehr geringes Risiko 
CPI > 8
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Entwicklung des Korruptionsrisikos

Bauleistung  
in Prozent

K 2006
K 2007
K 2008

Gemäß Corruption Percep-
tion Index (CPI) nach Trans-
parency International   
ist HOCHTIEF vorwiegend 
in Ländern mit geringem 
beziehungsweise sehr ge-
ringem Korruptionsrisiko 
aktiv.

www.transparency.de

Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen
Aktiver Klimaschutz
Ressourcenschutz
Attraktive Arbeitswelt
Gesellschaftliches Engagement
Compliance und Ethikmanagement
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An die HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen
Wir haben auftragsgemäß eine betriebswirtschaftliche 

Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit ausge-

wählter Daten des von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, 

Essen, erstellten Nachhaltigkeitsberichtes 2009 durchge-

führt. Auftragsgemäß bezog sich unsere Prüfung auf die 

Kapitel „Das Unternehmen – Nachhaltig Werte schaffen“ 

(Seite 6 - 11), „1. Themenfeld: Nachhaltige Produkte und 

Dienstleistungen“ (Seite 14–27) und  „2. Themenfeld: 

Aktiver Klimaschutz“ (Seite 28–41).

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
Die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes 2009 unter 

Beachtung der in den Sustainability Reporting Guidelines 

Vol. 3 der Global Reporting Initiative (GRI) genannten 

Kriterien 

• Wesentlichkeit,

• Einbezug von Stakeholdern,

• Nachhaltigkeitskontext,

• Vollständigkeit,

• Ausgewogenheit,

• Klarheit,

• Genauigkeit,

• Aktualität, 

• Vergleichbarkeit und

• Zuverlässigkeit

liegt in der Verantwortung des Vorstands der HOCHTIEF 

Aktiengesellschaft. Diese Verantwortung umfasst die Aus-

wahl und Anwendung angemessener Methoden zur Erstel-

lung des Nachhaltigkeitsberichtes, die Vornahme von Annah-

men und Schätzungen einzelner Nachhaltigkeitsangaben, 

die unter den gegebenen Umständen plausibel sind sowie 

die Konzeption, Implementierung und Aufrechterhaltung 

von Systemen und Prozessen, soweit sie für die Erstellung 

des Nachhaltigkeitsberichtes von Bedeutung sind.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durch-

geführten Tätigkeiten eine Beurteilung darüber abzugeben, 

ob uns Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu 

der Annahme veranlassen, dass die Angaben der Kapitel 

„Das Unternehmen – Nachhaltig Werte schaffen“, „1. The-

menfeld: Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“ und  

„2. Themenfeld: Aktiver Klimaschutz“ des Nachhaltigkeits-

berichtes nicht in Übereinstimmung mit den oben genann-

ten Kriterien der Sustainability Reporting Guidelines Vol. 3 

der GRI erstellt worden sind. 

Wir haben unsere betriebswirtschaftliche Prüfung unter 

Beachtung des International Standard on Assurance En-

gagements (ISAE) 3000 vorgenommen. Danach haben wir 

die Berufspflichten einzuhalten und den Auftrag so zu pla-

nen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit 

einer begrenzten Sicherheit abgeben können. 

Bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung 

einer begrenzten Sicherheit sind die durchgeführten Prü-

fungshandlungen im Vergleich zu einer betriebswirtschaft-

lichen Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicher-

heit weniger umfangreich, so dass dementsprechend eine 

geringere Sicherheit gewonnen wird. Die Auswahl der Prü-

fungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 

Wirtschaftsprüfers. Im Rahmen unserer betriebswirtschaft-

lichen Prüfung haben wir unter anderem folgende Tätigkei-

ten durchgeführt:

• �Einsichtnahme in die Dokumentation der Systeme und 

Prozesse zum Nachhaltigkeitsmanagement;

• �Einsichtnahme in die Dokumentation der Systeme und 

Prozesse zur Erhebung, Analyse und Aggregation der 

Nachhaltigkeitsdaten sowie deren stichprobenhafte Un-

tersuchung;

Bescheinigung über eine unabhängige 
betriebswirtschaftliche Prüfung 
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• �Befragungen der mit der Erstellung des Berichtes beauf-

tragten Mitarbeiter des Bereiches „Corporate Social Res-

ponsibility“ und „Unternehmenskommunikation“ sowie 

Befragungen im Zusammenhang mit der Analyse der Da-

ten insbesondere aus den Bereichen „Gebäudediagnose“, 

„Green Building“ und „HOCHTIEF Energy Management“;

• �Analyse vorgelegter Unterlagen, Befragung von Mitarbei-

tern des Nachhaltigkeitsmanagements sowie stichpro-

benhafte Untersuchung zur Verifikation von Nachhaltig-

keitsdaten bei The Turner Corporation, Dallas, USA; 

• �Abgleich der in dem Kapitel „Das Unternehmen – Nach-

haltig Werte schaffen“ aufgeführten Finanzkennzahlen 

mit den entsprechenden Angaben im Geschäftsbericht 

2008 der Gesellschaft.

Urteil
Auf der Grundlage unserer betriebswirtschaftlichen Prü-

fung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit sind uns 

keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der An-

nahme veranlassen, dass die Angaben in den Kapiteln 

„Das Unternehmen – Nachhaltig Werte schaffen“, „1. The-

menfeld: Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“ und  

„2. Themenfeld: Aktiver Klimaschutz“ des Nachhaltigkeits-

berichts in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstim-

mung mit den Kriterien der Sustainability Reporting Guide-

lines Vol. 3  der GRI erstellt worden sind.

Empfehlungen 
Ohne das oben dargestellte Urteil einzuschränken, sprechen 

wir folgende Empfehlungen aus:

• �Einbindung der internationalen Standorte: HOCHTIEF 

sollte das Ausrollen der CSR-Strategie auf die internatio-

nalen Standorte sowie die Einbindung der internationalen 

Standorte in das konzernweite CSR-Management und 

das CSR-Reporting konsequent fortsetzen;

• �CSR-Kennzahlen: Wir empfehlen für die definierten 

Handlungsfelder Schlüsselindikatoren festzulegen und 

die für die Datenerhebung dieser Kennzahlen notwen

digen Definitionen, Systeme und Prozesse zu vereinheit

lichen;

• �CSR-Reporting: Wir empfehlen, die Berichtsprozesse 

weiterzuentwickeln und zu formalisieren sowie einen 

durchgängigen Prozess zur Validierung der Daten zu 

definieren und einzuführen.

Essen, den 08. September 2009

 

PricewaterhouseCoopers 

Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Andreas Bröcher  

Wirtschaftsprüfer

gez. ppa. Juliane von Clausbruch
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Systeme Maßnahmen 2009

Prinzip 1: 
Unterstützung der 
Menschenrechte

• konzernweite Leitlinien (Seite 8) 
• Code of Conduct (Seite 81)
• Compliance-Organisation (Seite 80)
• �integriertes Arbeitsschutzmanagement  

(Seite 62)

• �Aufbau einer eigenständigen Compliance-
Organisation (Seite 80, 81)

• �Tag der Arbeitssicherheit (Seite 63)

Prinzip 2: 
Ausschluss von Men-
schenrechtsverlet-
zungen 

• �Code of Conduct für Nachunternehmer und 
Lieferanten (Seite 83) 
 

• �Integration von Menschenrechtsbelangen in 
die Konzernrevision (Seite 82)

Prinzip 3: 
Wahrung der Vereini-
gungsfreiheit

• konzernweite Leitlinien (Seite 8)
• Konzernbetriebsräte (Seite 8, 62)
• �international framework agreement zu den 

ILO-Kernarbeitsnormen (Seite 74)

• �Integration der ILO-Kernarbeitsnormen in 
die Konzernrevision (Seite 82)

Prinzip 4: 
Abschaffung jeder 
Art von Zwangsarbeit

• �International Framework Agreement zu den 
ILO-Kernarbeitsnormen (Seite 82)

• �Integration der ILO-Kernarbeitsnormen in 
die Konzernrevision (Seite 82)

Prinzip 5: 
Abschaffung jeder 
Art von Kinderarbeit

• �International Framework Agreement zu den 
ILO-Kernarbeitsnormen (Seite 82) 

• �Bildungsprojekte als Spenden/Sponsoring-
schwerpunkt (Seite 72)

• �Integration der ILO-Kernarbeitsnormen in 
die Konzernrevision (Seite 82)

• �Unterstützung bzw. Initiierung von Schul-
projekten z.B. in Katar und Südafrika  
(Seite 75)

Prinzip 6: 
Beseitigung von Dis-
kriminierungen

• �konzernweite Leitlinien (Seite 8)
• �International Framework Agreement zu den 

ILO-Kernarbeitsnormen (Seite 82) 
• �Diversity-Management (Seite 60, 61)
• interne Konfliktberatungsstellen (Seite 60)

• �Auftragsvergabe an Unternehmen, die von 
ethnischen Minderheiten oder Frauen geführt 
werden (Seite 73) 

• �Turner School of Construction Management 
(Seite 57)

Prinzip 7: 
vorsorgender Um-
weltschutz

• �konzernweite Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzrichtlinie (Seite 62) 

• �Umweltpolitik (Seite 41, 51) 
• �integriertes Umweltschutzmanagement 

(Seite 62) 
• �Innovationsmanagement (Seite 38, 56)

• �Entwicklung von nachhaltigen Immobilien 
(Seiten 22–27)

• �Entwicklung von umweltschonenden Verfah-
ren und Technologien, z.B. für den Brücken- 
und Kraftwerksbau (Seite 46–51)

Prinzip 8: 
spezifisches Engage-
ment für den Um-
weltschutz

• �Programme zur Steigerung der Energie
effizienz und zum Klimaschutz (Seite 41)

• Programme zum Ressourcenschutz (Seite 51) 
• �Abfallmanagementkonzepte (Seite 44)

• �unternehmensinterne Aktivitäten zum Klima- 
und Ressourcenschutz (Seiten 30, 38, 40, 
41, 51)

Prinzip 9: 
Verbreitung umwelt-
freundlicher Techno-
logien 
 
 

• �Kompetenzteam Nachhaltigkeit (Seiten 8, 9) 
• �Geschäftsmodelle mit erneuerbaren Ener

gien, z. B. Geothermie und Windkraft   
(Seiten 31–38) 

• �aktive Mitgliedschaften in lokalen Green 
Building Councils (Seiten 17–18)

• �Innovationsprojekte (Seite 18) 
• �Bau und Betrieb von nachhaltigen Immo

bilien (Seiten 22–27)
• �Einsatz von umweltschonenden Verfahren 

und Technologien, z.B. beim Brücken- und 
Kraftwerksbau (Seiten 46–51) 

• �Einsatz erneuerbarer Energien (Seiten 38, 39)

Prinzip 10: 
Maßnahmen gegen 
Korruption 
 

• �Code of Conduct (Seite 81) 
• �Compliance-Organisation (Seite 80) 
• �interne und externe Hinweishotline (Seite 81)
• �Mitgliedschaft Transparency International 

(Seite 83)

• �Aufbau einer eigenständigen Compliance-
Organisation (Seite 80) 

• �verbindliche Schulung und Prüfung von 
Führungskräften (Seite 85)

Fortschrittsmitteilung zur Umsetzung der 
Prinzipien des UN Global Compacts
Im Jahr 20 08 haben wir uns entschieden, dem Uni ted Nat ions Global Compact  be izu-
t reten. Damit haben wir uns verpf l ichtet ,  d ie zehn Pr inz ip ien des Global Compacts ak t iv 
zu unterstützen und im Unternehmen voranzut re iben und jähr l ich darüber zu ber ichten.

www.unglobalcompact.
org
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Index nach GRI-G3-Richtlinien

Profil		 Seite

1	 Vision und Strategie
1.1	 Vorwort des Vorsitzenden.................................................... 5
1.2	 Wichtige Auswirkungen,  
	 Risiken und Chancen..............6–8, 14, 28, 42, 52, 54, 68, 78
2	 Organisationsprofil
2.1	 Name des Unternehmens.................................................. 91
2.2	 Wichtigste Marken, Produkte und  
	 Dienstleistungen...................................................... 3, 4, 6, 7
2.3	 Unternehmensstruktur........................................................11
2.4	 Hauptsitz des Unternehmens............................................ 91
2.5	 Länder der Geschäftstätigkeit............................................11
2.6	 Eigentümerstruktur und Rechtsform...................................11
2.7	 Bediente Märkte........................................... 3, 4, 6, 7, 10, 11
2.8	 Größe des berichtenden Unternehmens.............................10
2.9	 Wesentliche Änderungen bei Unternehmens- und  
	 Eigentumsstruktur...................................................11, GB 24 
2.10	 Auszeichnungen im 	 9, 17, 18, 21, 22, 33, 35, 37, 
	 Berichtszeitraum.....................................48, 54, 58, 61, 64, 72, 73
3	 Berichtsparameter
	 Berichtsprofil
3.1	 Berichtszeitraum.................................................................. 2
3.2	 Datum des letzten Berichts.................................................. 2
3.3	 Berichtszyklus...................................................................... 2
3.4	 Ansprechpartner für Fragen zum Bericht........................... 91
	 Berichtsumfang und -grenzen
3.5	 Vorgehensweise bei der Bestimmung des Berichtsinhalts 
	 (u. a. Prioritäten).................................................................... 8
3.6	 Berichtsgrenzen............................... 3, 10, 40, 50, 64, 65, 76
3.7	 Einschränkungen des Berichtsumfangs............................... 3, 10
3.8	 Grundlagen für Berichterstattung über Joint Ventures,  
	 Tochterunternehmen etc............................................ 3, 4, 64
3.9	� Erhebungsmethoden, Berechnungsgrundlagen  

der Daten............................................................... 34, 40, 50
3.10	 Gründe für die neue Darstellung von Informationen  
	 aus alten Berichten.............................................trifft nicht zu
3.11	� Wesentliche Veränderungen von Umfang,  

Messmethoden und Berichtsgrenzen.................trifft nicht zu
3.12	� Index nach GRI – tabellarische Übersicht mit  

Seitenzahlen................................................................ 89, 90
3.13	 Bestätigung – externe Verifizierung der Aussagen.... 86, 87
4	� Governance, Verpflichtungen und Engagement 

Corporate Governance
4.1	 Corporate Governance, inkl. Verantwortung  
	 Nachhaltigkeit............................................................ 8, 9, 81
4.2	 Unabhängigkeit des Aufsichtsrats............................... GB 21
4.3	� Kontrollorgan beziehungsweise unabhängige Mitglieder  

der Unternehmensführung..................................trifft nicht zu
4.4	� Aktionärs- und Mitarbeiterempfehlungen  

an den Vorstand........................................................... 62, 84
4.5	� Verknüpfung von Vorstandsvergütung mit  

Zielerreichung im Nachhaltigkeitsbereich.............. GB 16–21
4.6	 Verfahren zur Vermeidung von Interessenkonflikten......81, CoC
4.7	 Expertise der Leitungsgremien bezüglich  
	 Nachhaltigkeit...............................................................12, 13
4.8	 Leitbild, Verhaltenskodizes und  
	 Unternehmenswerte.......................................8, CoC, 80–83
4.9	� Verfahren auf Vorstands-/Aufsichtsratsebene zur  

Überwachung von Risiken und Chancen im Nach
haltigkeitsbereich........................................................... 8, 84

4.10	� Verfahren zur Beurteilung der Leistungen des  
Vorstands................................................... 54, 55, GB 16–21

	 Verpflichtungen gegenüber externen Initiativen
4.11	 Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips.................. 6, 18, 44
4.12	 Teilnahme an externen Initiativen................30, 61, 62, 82, 83
4.13	 Mitgliedschaften................................................17, 30, 64, 83
	 Einbeziehung von Stakeholdern
4.14	 Liste der einbezogenen Stakeholder-Gruppen.................... 2
4.15	 Identifizierung und Auswahl der Stakeholder....................... 2
4.16	� Einbeziehung von Stakeholdern (Art/Häufigkeit).... 2, 8, 9, 84
4.17	 Berücksichtigung der  
	 Stakeholder-Interessen...... 2, 9, 12, 13, 17, 33, 47, 63, 74, 82

Managementansatz und Leistungsindikatoren
5	 Ökonomische Indikatoren 
Angaben zum Managementansatz...........................................62–64
Aspekt: wirtschaftliche Leistung
EC1	 Erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert.... 10, 76
EC2	 Finanzielle Folgen des Klimawandels................12, 13, 30–34
EC3	 Betriebliche soziale Zuwendungen.................................... 61
EC4	 Finanzielle Zuwendungen der öffentlichen Hand......GB 53–55
Aspekt: Marktpräsenz
EC5	 Verhältnis Standardeintrittsgehälter zum lokalen  
	 Mindestlohn....................................................................... 61
EC6	 Geschäftspolitik, -praktiken und Zahlungen an  
	 lokale Zulieferer.............................................................73–75
EC7	 Auswahl von lokalem Personal (Anteil an  
	 Führungspositionen)...........................................................74
Aspekt: mittelbare wirtschaftliche Auswirkungen
EC8	 Infrastrukturinvestitionen und Dienstleistungen mit  
	 vorrangig öffentlichem Interesse.............................. 46–48, 74
EC9	� Art und Umfang wesentlicher indirekter  

wirtschaftlicher Auswirkungen .....................................72–75
6	 Umwelt
Aspekt: Materialien
EN1	 Gewicht/Volumen der eingesetzten Materialien............46, 51
EN2	 Anteil von Recyclingmaterial am  
	 Gesamtmaterialeinsatz................................................ 44, 46
Aspekt: Energie
EN3	 Direkter Energieverbrauch (nach Primärenergieträgern)............40
EN4	 Indirekter Energieverbrauch (nach Primärenergieträgern) ..... 40
EN5	 Eingesparte Energie......................................... 22–26, 34–39
EN6	 Initiativen zur Gestaltung von Produkten/ 
	 Dienstleistungen mit höherer Energieeffizienz..............14–27
EN7	 Initiativen zur Verringerung des indirekten  
	 Energieverbrauchs............................................38, 39, 41, 47
Aspekt: Wasser
EN8	 Gesamter Wasserverbrauch (nach Quellen)...................... 50
EN9	 Von Wasserentnahme betroffene Quellen...........trifft nicht zu
EN10	�Anteil an rückgewonnenem,  

wiederverwendetem Wasser....................................... 25, 36
Aspekt: Biodiversität
EN11	 Genutzte Flächen in schutz- und artenreichen  
	 Gebieten............................................................................... 45, 50
EN12	Wesentliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt..... 43, 45, 50
EN13	Geschützte und wiederhergestellte natürliche  
	 Lebensräume............................................................... 46–49
EN14	�Management der Auswirkungen auf Artenvielfalt.............. 45
EN15	Anzahl der betroffenen Arten auf der Roten Liste der  
	 IUCN und anderen Listen................................................... 50
Aspekt: Emissionen, Abwasser und Abfall
EN16	Direkte und indirekte Treibhausgasemissionen................. 40
EN17	Andere relevante Treibhausgasemissionen.....................LR 5
EN18	Initiativen zur Verringerung der  
	 Treibhausgasemissionen..............................................34, 41
EN19	Ozonschädigende Substanzen...........................trifft nicht zu

CoC: Code of Conduct, GB: Geschäftsbericht 2008, k. A.: keine Angabe, LR: Leighton Sustainability Report 2009
HT: www.hochtief.de/risikomanagementU
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EN20	NOX, SOX u. a. signifikante Luftemissionen....................... 46
EN21	Abwassereinleitung nach Art und Einleitungsort......... 49, 50
EN22	Abfallmenge nach Art und Entsorgungsmethode.............. 44
EN23	Wesentliche Freisetzungen (Gesamtzahl und Volumina).... 50
EN24	Transportierte, importierte, exportierte, behandelte  
	 Abfallmenge....................................................................... 44
EN25	Von Abwassereinleitungen betroffene Gewässer............... 49
Aspekt: Produkte und Dienstleistungen
EN26	�Initiativen zur Verringerung von Umweltauswirkungen der 

Produkte und Dienstleistungen.....................................14–27
EN27	Anteile von Produkten, deren Verpackung  
	 wiederverwendet wurde.....................................trifft nicht zu
Aspekt: Einhaltung von Rechtsvorschriften
EN28	Geldbußen/Sanktionen wegen Nichteinhaltung von  
	 Umweltauflagen..................................................................51
Aspekt: Transport
EN29	Umweltauswirkungen des Transports von Produkten,  
	 Gütern und Mitarbeitern............................................... 30, 47
Aspekt: insgesamt
EN30	Gesamte Umweltschutzausgaben  
und -investitionen........................................................ 32, GB 52–56
7	 Arbeitspraktiken und menschenwürdige  
	 Beschäftigung
Aspekt: Beschäftigung
LA1	 Belegschaft nach Beschäftigungsart und Regionen......... 65
LA2	 Mitarbeiterfluktuation nach Altersgruppen, Geschlecht  
	 und Regionen.................................................................... 54
LA3	� Betriebliche Leistungen für Vollzeitbeschäftigte................. 61
Aspekt: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis
LA4	 Mitarbeiter, die unter Tarifverträge fallen................................... 62
LA5	 Mitteilungsfristen in Bezug auf wesentliche betriebliche  
	 Veränderungen.................................................................. 62
Aspekt: Arbeitsschutz
LA6	 Vertretung der Gesamtbelegschaft in  
	 Arbeitsschutzausschüssen................................................ 62
LA7	 Verletzungen, Abwesenheitszeiten und Todesfälle...... 64, 65
LA8	 Schulung, Beratung, Kontrollprogramme bezüglich  
	 ernster Krankheiten...................................................... 64, 67
LA9	 Vereinbarungen mit Gewerkschaften zu  
	 Arbeitsschutzthemen................................................... 63, 82
Aspekt: Aus- und Weiterbildung
LA10	 Aus- und Weiterbildungsstunden nach  
	 Mitarbeiterkategorie....................................................... 56, 57
LA11	� Wissensmanagement und  

lebenslanges Lernen...................................16, 66, GB 57–59
LA12	 Mitarbeiter mit regelmäßiger Leistungsbeurteilung  
	 und Entwicklungsplanung............................................ 56, 57
Aspekt: Vielfalt und Chancengleichheit
LA13	 Vielfalt oberes Management und  
	 Mitarbeiterstruktur................................................. 60, 65, 83
LA14	 Entlohnung nach Geschlecht und Mitarbeiterkategorie....k. A.
8	 Menschenrechte
Aspekt: Investitions- und Beschaffungspraktiken
HR1	� Investitionsvereinbarung mit  

Menschenrechtsklauseln............................................... 82, 83
HR2	 Anzahl der geprüften Zulieferer und Auftragnehmer............ 85 
HR3	 Schulungsstunden der Mitarbeiter zu  
	 Menschenrechtsaspekten................................................. 85

Berichtsinhalte
Die Inhalte dieses Berichts wurden auf der Basis interner Prozesse entwickelt. Die relevanten Informationen wurden in den operativen 
Gesellschaften des Konzerns abgefragt oder stammen aus offiziellen Dokumenten von HOCHTIEF. Der Berichtsinhalt wird von den fach-
lich zuständigen Mitarbeitern geprüft.

Haftungsausschluss
Die in diesem Bericht veröffentlichten Daten wurden mit größter Sorgfalt erhoben und verarbeitet. Dennoch können wir Übertragungsfeh-
ler nicht vollständig ausschließen. 
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Aspekt: Gleichbehandlung
HR4	 Vorfälle von Diskriminierung und ergriffene  
	 Maßnahmen............................................................60, 61, 81
Aspekt: �Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivver-

handlungen
HR5	� Gefährdete Geschäftstätigkeiten und Gewährleistung der 

Vereinigungsfreiheit............................................................ 82
Aspekt: Kinderarbeit
HR6	 Gefährdete Geschäftstätigkeiten und Maßnahmen  
	 zur Verhinderung von Kinderarbeit..............................................82
Aspekt: Zwangs- und Pflichtarbeit
HR7	� Gefährdete Geschäftstätigkeiten und Maßnahmen  

zur Verhinderung von Zwangsarbeit.................................. 82
Aspekt: Sicherheitspraktiken
HR8	 Geschultes Sicherheitspersonal bezüglich  
	 Menschenrechten...............................................trifft nicht zu
Aspekt: Rechte der Ureinwohner
HR9	 Maßnahmen zum Schutz der Rechte der  
	 Ureinwohner........................................................... 60, 65, 83
9	 Gesellschaft
Aspekt: Gemeinwesen
SO1	� Management der Auswirkungen auf die  

Standortgemeinden............................................................ 70–77
Aspekt: Korruption
SO2	� Anteil/Anzahl der überprüften Geschäftsbereiche.............HT
SO3	� Zur Prävention geschulte Mitarbeiter in Prozent.......... 83, 85
SO4	 Ergriffene Maßnahmen infolge von  
	 Korruptionsvorfällen........................................................... 81
Aspekt: Politik
SO5	 Politische Positionen, Teilnahme an politischer  
	 Willensbildung und Lobbying............................................. 83
S06	 Zuwendungen an Politiker, Parteien und  
	 Einrichtungen..................................................................... 83
Aspekt: wettbewerbswidriges Verhalten
S07	 Klagen aufgrund wettbewerbswidrigen Verhaltens............ 83
Aspekt: Einhaltung der Gesetze
S08	 Geldbußen/Sanktionen für Nichteinhaltung der Gesetze....... 81
10	 Produktverantwortung
Aspekt: Gesundheit und Sicherheit der Kunden
PR1	� Lebenszyklusstadien, in denen Sicherheits- und 
	 Gesundheitsauswirkungen von Produkten analysiert 
	 wurden......................................................................6, 7, 16–27
PR2	 Vorfälle aufgrund der Nichteinhaltung von Regeln zum  
	 Sicherheits- und Gesundheitsschutz..................................64, 65
Aspekt: Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen
PR3	 Grundsätze/Verfahren zur Produktkennzeichnung....... 17, 27
PR4	 Vorfälle aufgrund der Nichteinhaltung von Regeln zur  
	 Produktkennzeichnung.......................................trifft nicht zu
PR5	 Praktiken in Zusammenhang mit Kundenzufriedenheit.... 19–21
Aspekt: Werbung
PR6	� Programme zur Einhaltung von Gesetzen und freiwilligen 

Vereinbarungen in der Werbung........................................ 70
PR7	 Vorfälle aufgrund der Nichteinhaltung von Regeln  
	 zur Werbung.......................................................trifft nicht zu
Aspekt: Schutz der Kundendaten
PR8	 Anzahl berechtigter Beschwerden wegen  
	 Datenschutzverletzungen.................................................. 83
Aspekt: Einhaltung von Gesetzesvorschriften
PR9	� Geldbußen für Gesetzesverstöße bezüglich der Nutzung 

von Produkten und Dienstleistungen.............................. k. A.
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Ansprechpartner

HOCHTIEF CSR-Committee

Dr. Ute Bardelmeier, CSR-Koordinator

Tel.: 0201 824-3957, Fax: 0201 824-3906

nachhaltigkeit@hochtief.de

HOCHTIEF Personal

Martina Steffen

Tel.: 0201 824-2624, Fax: 0201 824-92624

martina.steffen@hochtief.de 

HOCHTIEF Investor Relations

Dr. Lars Petzold

Tel.: 0201 824-1502, Fax: 0201 824-2750

investor-relations@hochtief.de

HOCHTIEF Corporate Governance/Compliance

Hartmut Paulsen

Tel.: 0201 824-1561, Fax: 0201 824-1571

info@hochtief.de

HOCHTIEF Unternehmenskommunikation

Jutta Hobbiebrunken

Tel.: 0201 824-2610, Fax: 0201 824-1859

info@hochtief.de

Weitere Informationen über unser Engagement 
zur Nachhaltigkeit finden Sie im Internet unter 
www.hochtief.de/nachhaltigkeit.
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